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Klausuren scheitern vielfach nicht am fehlenden Wissen, sondern an 
gravierenden methodischen Mängeln. Beispielsweise werden einfa-
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Dieser Fall war in abgewandelter Form Gegenstand einer Klausur im 
Fach Rechtsanwendung für den Angestelltenlehrgang II (Grundlehr-
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Spending; im Anschluss daran geht es um Aufgaben im Problemkon-
text, u.a. zu Marktdiagrammen, den Sinn staatlich festgelegter Maximal-
mieten, Indikatoren für die konjunkturelle Lage sowie Auswirkungen 
der Zahl der Baugenehmigungen auf die kommunalen Einnahmen.
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